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Generalsanierung und Teilneubau  
für unsere Schule stehen grundlegende bauliche Veränderungen an  - 

mehr dazu auf den folgenden Seiten 
 

Edmund-Grom-Grund- und Mittelschule Hohenroth 



  
 
 
 

 
 

 
 

 

Optimale Beratung  
für Ihre Photovoltaikanlage 
Alles zu Steuern, Finanzierung und Wirtschaftlich-
keit Ihrer Anlage 
   

 

Wir sind die Dienstleistungspartner von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen und haben uns u. a. auf die Beratung von Photovoltaik-
anlagen-Betreibern spezialisiert. 
Wir bieten Ihnen kompetente Hilfe bei Ihren betriebswirtschaftli-
chen und steuerlichen Fragen, wie zum Beispiel: 
 

 Gründungsberatung bei erstmaliger Errichtung einer Photo-
voltaikanlage für Private, Betriebe & Energiegenossenschaften 

 Fördermittel- und Finanzierungsberatung  
 Beratung zu allen steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit 

Ihrer Photovoltaikanlage 
 voll elektronische Abwicklung Ihrer Voranmeldungen und Steu-

ererklärungen mit dem Finanzamt  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Büro Hohenroth 
Veitsberg 2 
97618 Hohenroth 
 
Tel:  09771 / 63 07 99-3 
Fax: 09771 / 63 07 99-4 
info@steuerkanzlei-wilm.de 
www.steuerkanzlei-wilm.de 

Steuerkanzlei Wilm 
Dipl.-Kfm. Roland Wilm 
Steuerberater 

Wir haben den Durchblick für Sie. 

Wenn Sie Fragen zu diesem 
Themenbereich haben,  
beraten wir Sie gerne! 



Edmund-Grom-Schule, 
Generalsanierung 
oder Neubau?  
Mit großer Mehrheit sprach 
sich der Gemeinderat Hohen-
roth für einen Neubau aus. Die 
Entscheidung fiel schwer, war 
aber gut vorbereitet und ist 
fachlich fundiert. 

Äußerlich ansprechend und in re-
lativ gutem Bauzustand, so stellt 
sich die Edmund-Grom-Schule in 
Hohenroth dem Betrachter dar. Auch der 
Schulbetrieb läuft gut in den zahlreichen 
Räumlichkeiten. Entsprechend schwer 
fiel den Gemeinderäten von Hohenroth 
und Niederlauer die Entscheidung für 
eine Generalsanierung oder den Abriss 
von Gebäudeteilen und einem Neubau. 

Verbesserungen in den Berei-
chen Brandschutz, Barriere-
freiheit und Energieverbrauch 
das sind die wesentlichen Ziele einer Ge-
neralsanierung. Ursprünglich mit 4 - 5 
Mio. Euro angedacht.  

Sorgfältige Voruntersuchungen 
bezüglich des Brandschutzes, der Sta-
tik, des Energieverbrauches, der 
Schadstoffbelastung etc. wurden durch 
verschiedene Fachplaner vorgenom-
men. Nur aufgrund umfassender Vorun-
tersuchungen können Überraschungen 
bei Sanierungsmaßnahmen minimiert 
und die Kosten entsprechend relativ si-
cher geplant werden. Nach Abschluss 
der Bestandsuntersuchung war klar, die 
Kosten werden deutlich höher liegen als 
ursprünglich geplant. 

Die Probleme 
liegen vor allem beim Brandschutz. Dabei 
geht es im Grundsatz um die Sicherheit 
der Kinder und des Schulpersonals. Der-
zeit gibt es kein Alarmsystem, keinen 
Rauchschutz, es fehlen sichere Rettungs-
wege und Fluchttreppen.  

Bei einem Wohnhaus lassen sich wenige 
Personen durch die Fenster und über An-
lege- und Drehleitern leicht retten. Bei ei-
ner Schule mit 20 – 30 Kindern je Klasse 
und 15 Schulklassen ist eine Rettung 
über Fenster und Leitern extrem proble-
matisch! Die Folgen wären sicher 

Gemeinsame Beratung der Gemeinderäte von Nieder-
lauer und Hohenroth mit den Architekten, der Verwal-
tung und der Schulleitung 

Der Flucht- u. Rettungsplan. Es gibt ihn. - Aber das 
Gebäude entspricht hinsichtlich des Brandschutzes 
nicht mehr den aktuellen Anforderungen. 



 
 
 
 
 

         
Hohenroth, Jahnstr. 1   09771/1697   09771/2602 

 
Montag, Dienstag  8:00 Uhr   -   18:00 Uhr 

Mittwoch 8:00 Uhr   -   15:00 Uhr 

Donnerstag, Freitag 8:00 Uhr   -   18:00 Uhr 

Samstag 9:00 Uhr   -   13:00 Uhr 
 

Angebote   Oktober –  Dezember   2015 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fragen Sie nach weiteren Angeboten. 

Grippostad  C 
 24 Hartkapseln 
 
UVP 10,98 €       6,95 € 
 

Neuralgin extra 
 

UVP 7,50   €         3,80 € 

IHR   BERATER   IN   GESUNDHEITSFRAGEN 

ACC akut  600 mg 
 

UVP 7,18  €     3,99 € 



dramatisch. Die erforderlichen Schutz-
maßnahmen sind sehr umfangreich und 
aufwändig. Unter Einbeziehung der ther-
mischen Sanierung und den Erfordernis-
sen der Barrierefreiheit müsste die derzei-
tige Bausubstanz praktisch in den Roh-
bauzustand zurückversetzt werden. Erst 
dann könnten die notwendigen Um- und 
Einbauten erfolgen.  

Ähnlich verhält es sich mit den notweni-
gen Verbesserungen im Bereich der Hau-
stechnik einschließlich der problemati-
schen Dachentwässerung. 

Gründliche Beratungen 
gingen der Entscheidung voraus. Ge-
trennt, gemeinsam und in Ausschüssen 
wurden zuvor in mehreren Sitzungen die 

Vor - und Nachteile verschiedener Lö-
sungsvarianten mit Fachplanern und der 
Verwaltung beraten. Am 16.Juli 2015 fiel 
in einer öffentlichen Sitzung der Gemein-
deräte von Hohenroth und Niederlauer 
die Entscheidung. Dabei waren die Räte 
in trauter Runde unter sich. Leider! Trotz 
öffentlicher Sitzung und mehrfacher Be-
kanntgabe waren weder Lehrer der 
Schule noch Bürger der Gemeinde an 
den Informationen, der Beratung und 
letztendlich der Entscheidung interes-
siert. Dabei handelt es sich um das der-
zeit größte, teuerste und wichtigste Pro-
jekt der Gemeinde. 

Der Beschluss 
des Gemeinderates Hohenroth sieht die 
wirtschaftlichste und nachhaltigste Lö-
sung eines baulich, technisch, energe-
tisch und funktional den heutigen Ansprü-
chen gerecht werdendes Schulgebäudes 
für die Edmund-Grom-Grund- und Mittel-
schule in der Schaffung eines Neubaus, 
mit Erhalt und Sanierung des Bauteils G 
und Generalsanierung der Schulturnhalle 
mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 
10,6 Mio. Euro, das nicht überschritten 
werden darf. Die Planung soll die demo-
graphische Entwicklung im Auge behalten 
und den Neubau so konzipieren, dass 
heute nicht absehbare Nutzungsverände-
rungen baulich zwanglos realisiert wer-
den können. Dem Schulverband wird 
empfohlen eine Arbeitsgruppe für die 
Maßnahme zu bilden. 

Die Begründung 
1. Sanierungslösung: 9.412.500 € 
Die Kosten für eine Generalsanierung 
würden 9.412.500 € betragen. In diesen 
Kosten enthalten ist die unumgänglich 
notwendige Auslagerung der Schule in 
Großraumcontainer mit ca. 500.000 €. 
Der sehr ansprechende Gebäudebestand 
bleibt im Wesentlichen erhalten. 

Flur im Schulgebäude. -  Es gibt nur einen Ausgang. 
Im Obergeschoss führen fast alle Fluchtwege über ein 
zentrales Treppenhaus. Wenn das versperrt ist? 

Aula u. zentrales Treppenhaus mit Ausgang ins Freie





� Die Unterbringung mehrerer Schulklas-
sen in Containern über den gesamten 
Zeitraum der Sanierung (mindestens 
ein Schuljahr) ist äußerst problema-
tisch. Insbesondere bei heißer Witte-
rung dürften hier schnell die Grenzen 
der Zumutbarkeit erreicht sein. Sowohl 
für Schüler als auch die Beschäftigten 
an der Schule.  

� Auch nach einer gründlichen Be-
standsuntersuchung sind kostenträch-
tige Überraschungen bei einer Sanie-
rung nicht völlig ausgeschlossen. 

� Die Sanierung des Bestandes erweist 
sich sowohl planerisch als auch tech-
nisch wegen der verschachtelten Stel-
lung der Gebäudeteile als sehr an-
spruchsvoll. 

� Selbst mit einer gelungenen Sanierung 
lässt sich hinsichtlich Brandschutz, 
Energieverbrauch, Barrierefreiheit, 
Haustechnik etc. kein Neubaustandard 
erzielen.  

Dieses Fazit führt zu einer weiteren Lö-
sungsvariante, dem Teilneubau. 
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 Bestand 
Abriss 

Sanierung 

Bestand (bleibt erhalten) 

A  Klassentrakt, Verwaltung u. Pausenhalle (Baujahr 1970)
B  Klassentrakt (Baujahr 1970) 
C  Klassentrakt und Küche (Baujahr 1970) 
D  Turnhalle und Umkleideraum (Baujahr 1970) 
E   Mehrzweckhalle 
F   Anbau Fachklassen (Baujahr 1990)  
G  Anbau Klassentrakt (Baujahr 1996)  H Toilettenanlage (BJ 1996) 

Vorläufige Planung einer Teilneubaulösung 
Einzelheiten, wie genauer Umfang von Abriss, Sanierung 
und Neubau müssen noch beraten und geplant werden. 

2. Teilneubaulösung: 10.615.500 € 
Die Kosten für eine Teilneubaulösung 
würden bei 10.615.500 € liegen. Der Bau-
teil G bliebe erhalten und wird entspre-

chend saniert. Bauteil F wird abgebro-
chen. Als Ersatz dafür müsste ein kom-
paktes dreistöckiges Gebäude im Bereich 
des Pausenhofes errichtet und mit dem 
Gebäudeteil G verbunden werden. 



www.lohi.de/hohenroth

Vorteile für Familien nutzen.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  
begrenzt nach § 4 Nr.  11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Neulandstraße 8 · 97618 Hohenroth

Telefon: 09771 636397-0



Der Schulbetrieb könnte bis zur 
Fertigstellung des Neubaus in den 
bisherigen Gebäuden erfolgen. 
Nach Fertigstellung des Neubaus 
würde dann der Umzug erfolgen 
und der Gebäudeteil F könnte ab-
gebrochen werden.  

Beste Lösung: Teilneubau 
Die Belastung der Schüler ist bei 
dieser Variante deutlich geringer 
als bei einer Generalsanierung im 
Bestand und Auslagerung der 
Schule in Container.  
Die Kostensicherheit bei einer Sanierung 
ist schwieriger zu erreichen als bei einer 
Neubaulösung. 
Im Ergebnis werden die Vorteile mit ei-
nem Teil-Ersatzneubau der Schule höher 
gewichtet. Die Kostendifferenz zwischen 
Generalsanierung und Teil-Neubau be-
trägt. rd. 1.2 Millionen Euro. Unter Be-
rücksichtigung der langfristigen Vorteile 

eines neuen Baukörpers wird diese Diffe-
renz als vertretbar angesehen. 
Die Verschuldung der Gemeinde wird da-
mit deutlich ansteigen. Dies ist vertretbar 
und notwendig. Eine moderne und funkti-
onsgerechte Schule ist für den Schul-
standort Hohenroth und nicht zuletzt für 
die Kinder unserer Gemeinde von höchs-
ter Wichtigkeit. 

 

Dieser Gebäudeteil soll erhalten bleiben und saniert werden. 
Dahinter ist ein Neubau mit Verbindungstrakt geplant. 

BRK Kreisverband Rhön-Grabfeld
Sonnenstraße 1
09771 6123-0
info@kvrhoen-grabfeld.brk.de
www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

NOTRUF             112

Zentrale    09771  6123-0

  09771 6123-12 

                                       
Christian Gensler   09771 6123-39

Petra Fuchs   09771 6123-43

Sebastian Büchs   09771 6123-31

Heiko Stäblein   09771 6123-33

Harald Gensler   09771 6123-44   
 

Susanne Orf    09771 6123-0         



KFZ - Versicherung                  vergleichen und wechseln…. 
 
 

Stichtag 30.11.2015 

Beste 
Beratung 
Nutzen 

 
Klaus Freund Bankfachwirt 
 
Unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler 
 

Büro Hohenroth 
 

Lange Eller 9, 97618 Hohenroth / OT Windshausen 
 

Tel.:  0 97 71 - 63 14 62   Fax: - 63 14 68 
 

Büro Bad Neustadt an der Saale 
 

Siemensstr. 12 (Bahnhofsgebäude), 97616 Bad Neustadt an der Saale 
 

Tel.:  0 97 71 - 6 87 21 66   Fax: - 6 87 21 67 
 
E-Mail:  klaus.freund@bbn-finanz.de 
 

Web:  bbn-finanz.de 

• Unabhängige Beratung und Produktauswahl 
• Fair, transparent und verständlich 
• Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse 
• Persönliche und langjährige Betreuung 

Bauerngasse 1
97616 Bad Neustadt a.d. Saale
Tel.: 09771 - 63 56 79
Fax: 09771 - 68 89 85
E-Mail: blassdoefer@aol.com
Web: www.blassdoerfer.com

Logopädische Praxis
Kathrin Hartwig

Therapie-Zentrum Blaßdörfer

Behandlung von 
Sprach-, Stimm-, 
Sprech-, und 
Schluckstörungen

Prävention
Diagnostik
Therapie
Beratung

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag
08:00 bis 19:00 Uhr

Termine nach Verein-
barung
Hausbesuche



 

 
Die Projektgruppen haben für 
die verschiedenen Projekte in 
Windshausen und Hohenroth 
wesentliche Grundlagen erar-
beitet. Am 30. Juni 2015 infor-
mierten sich 1. Bgm. G. Straub, 
und 2. Bgm. Erwin Kruczek, die 
Kämmerin der VG-NES, Frau 
Heike Kaiser und der Architekt 
der VG Herr Franz-Josef Schmitt am 
Amt für ländliche Entwicklung (ALE) 
nach Fördermöglichkeiten für die ge-
planten Projekte. 

Das Ergebnis der Projektgruppenarbeit 
für das Gemeinschaftshaus Windshau-
sen wurde vorgestellt. Durch den Teilab-
bruch des Gemeinschaftshauses werden 
die hauptsächlich durch den Musikverein 
genutzten Räume untergehen. Daher 
sieht das Ergebnis der Projektgruppenar-
beit vor, das Erdgeschoss des ehem.  
Raiffeisenlagers für Vereinszwecke um-
zubauen. In beiden Fällen ist in der Kos-
tenschätzung kein Wert für die Außenflä-
chen bzw. Platzbereiche enthalten. 

In die Planungen ist auch der Um-
griff einzubeziehen 
Die Vertreter des ALE sahen die umfas-
sende Projektarbeit zur Lösungsfindung 
als beispielhaft an! Herr Bromma vom  
ALE wies darauf hin, dass neben dem 
Nutzungskonzept für das Gemeinschafts-
haus auch der Umgriff mit in die Gestal-
tung einfließen muss. Nur dann kann eine 
Förderung aus Mitteln der Dorferneue-
rung in Aussicht gestellt werden. Hier 

müssen weitere Gestaltungsüberlegun-
gen durch die Gemeinde überdacht wer-
den.  

Fördermöglichkeiten 
Ob es eine Fördermöglichkeit für die 
Maßnahmen in der ehem. Raiffeisenla-
gerhalle gibt, kann aktuell nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. Bei einer Be-
schränkung auf einen bestimmten Nut-
zerkreis gibt es keine Förderung! (z. B. 
die ausschließliche Nutzung der Räume 
durch Musikverein oder Kirche etc.). Zu-
dem stellt sich für das Amt die Grundsatz-
frage, ob der Ortsteil Windshausen in un-
mittelbarer Nähe Bedarf für zwei Gemein-
schaftseinrichtungen im Sinne der Dorfer-
neuerung hat? 
Die Maßnahme Sanierung Dorfgemein-
schaftshaus mit Platzumgriff ist grund-
sätzlich wie bisher als Einzelmaßnahme 
nach der Dorferneuerungsrichtlinie för-
derfähig. Herr Bromma erläuterte, dass 
ein ergänzendes EU-Förderprogramm 
zur Unterstützung von Dorferneuerungs-
projekten in Vorbereitung ist. Der Vorteil 
dieser Förderschiene liegt darin, dass die 
Obergrenze für Investitionen bei 1,5 Milli-
onen € liegt.  

Informationen aus den  
Projektgruppen 

Auch der Umgriff um das Gemeinschaftshaus (Dorfplatz) 
soll in die Förderungsplanung einbezogen werden. 



Die erforderliche Umsetzungsrichtlinie 
soll bis Ende des Jahres vorliegen. Bis 
jetzt ist bekannt, 
dass 
�   Zuwendungs-

empfänger nur 
Kommunen sein 
können 

�   es ein öffentli-
ches Auswahl-
verfahren (Wett-
bewerb) geben wird, 
an dem sich die Ge-
meinden mit ihren Pro-
jekten beteiligen kön-
nen. Die Auswahl un-
ter den Bewerbern 
wird (Bayernweit) nach 
einem Punktesystem 
getroffen werden.   

�   die Gemeinden müssen mit 
ihren Förderanträgen voraus-
sichtlich konkrete Bauent-
würfe (Entwurfsplanung) mit 
Kostenermittlung einreichen.  

�   die Bürgerinnen und Bürger 
sind an den Planungen inten-
siv zu beteiligen  
(diese Anforderung ist durch die Pro-
jektarbeit bereits erfüllt!)  

�   Die Bürgerbeteiligung ist zu dokumen-
tieren (siehe Artikel in der Ortsschelle) 

Das neue ELER EU-Förderprogramm 
wird bis 2022 zur Verfügung stehen und 
ist soweit bekannt, gut mit Mitteln ausge-
stattet. Ob für Projekte die nicht in die 
Auswahl zur Umsetzung kommen eine er-
neute Antragstellung notwendig ist oder 
ob es Nachrücker für das nächste Jahr 
gibt, ist noch nicht bekannt. 
Das Ergebnis und was jetzt 
zu tun ist 
Positiv: Es gibt Fördermittel! Aber! ein-
zelne Anforderungen und Einschränkun-
gen machen zusätzliche Überlegungen 

notwendig. Dies ist jedoch bei Förderpro-
jekten nicht ungewöhnlich. Deutlich wird, 

dass die Planungen umfas-
sender sein müssen. Dies gilt 
für das Gemeinschaftshaus in 
Windshausen ebenso wie für 
den Spielplatz Veitsberg in 
Hohenroth. So ist beim Ge-
meinschaftshaus auch der 

Umgriff = der Dorf-
platz einzubeziehen. 
Für die Spielplätze 
wäre ebenso ein Ge-
samtkonzept zweck-
mäßig:  
� Waldspielplatz am 
Kalten Rasen � Na-
turspielplatz,  

� Leuters-
hausen� 
Wasser-
spielpaltz 
� Veitsberg 
� histori-
scher Spiel-
platz, Platz 
der Begeg-
nung.  

Schwieriger stellt sich die Fördersituation 
hinsichtlich des Ausbaus der Raiffeisen-
lagerhalle dar. Hier muss noch abgewar-
tet werden, welche Maßnahmen aus dem 
Feuerwehrbedarfsplan resultieren. 
Zusammenfassung 
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den: Gefordert sind jetzt Entwurfsplanun-
gen für die einzelnen Projekte. Dies ist 
zunächst Aufgabe von Fachleuten. Dann 
ist wieder die Zusammenarbeit mit den 
Projektgruppen gefordert. Schließlich 
sind die Förderanträge zu stellen. Also 
jede Menge Arbeit. Erfreulich ist, dass 
durch unsere Projektgruppenarbeit be-
reits eine wesentliche Voraussetzung für 
die Förderung erfüllt ist. Wir sind also auf 
einem guten Weg! 

Veitsberg 

Spielplatz 
Leutershausen 

Waldspielplatz 
Kalter Rasen 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldbesitzer-Portal 
Jede Menge Infos, Ideen und An-
sprechpartner für Neulinge in Sachen 
Waldbewirtschaftung. 
Forstminister Helmut Brunner hat im In-
ternet ein „Waldbesitzerportal“ gestartet, 
das vor allem neuen Eigentümern viel 
Basiswissen zum richtigen Umgang mit 
ihrem Wald bietet. Unter www.waldbe-
sitzer-portal.bayern.de finden sich ab 
sofort nicht nur wertvolle Tipps zu allen 

wichtigen Themen rund um den Wald, 
sondern auch gleich die passenden An-
sprechpartner für Beratung, Förderung, 
Holzernte und Vermarktung. Das Portal 
enthält auch einen „Försterfinder“ 
Minister Brunner rät, das Portal zunächst 
zur Erstinformation zu nutzen und dann 
gleich einen Ortstermin mit dem zustän-
digen Förster zu vereinbaren. Denn 
selbst der beste Online-Ratgeber kann 
laut Brunner die kompetente Beratung im 
Wald nicht ersetzen. 
 

Tag der offenen Tür 
Wir öffnen unser Haus am 
Samstag, den 31. Okt. 2015 

von 11:00 bis 17:00 Uhr 

Wir möchten Ihnen unser Konzept vorstellen! 
Wir präsentieren unsere Räume, um 
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit 
zu ermöglichen. Das pädagogische 
Personal steht Ihnen für Fragen gerne 
zur Verfügung. 
Aus unserer hauseigenen Küche bie-
ten wir einen kleinen Snack an. Auch 
die Kaffee- und Kuchenbar sorgt für 
das leibliche Wohl. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

www.waldbesitzer--portal.bayern.de  



Elektro-Installation
Hausgeräte Verkauf & Reparatur
Antennenanlagen
EDV-Datennetzwerke
Telekommunikationsanlagen
Alarmanlagen
Videoüberwachung

Ringstraße 7 · 97618 Hohenroth - OT Leutershausen
Tel. 0 97 71 / 52 37 · Fax 0 97 71 / 9 77 11

info@elektro-hofgesang.de · www.elektro-hofgesang.de
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Vor Infektion mit Fuchs-
bandwurm schützen  
„Ein Sechser im Lotto ist wahrscheinlicher, als 
sich durch den Verzehr von Waldbeeren mit 
dem Fuchsbandwurm zu infizieren“, gibt Pro-
fessor Klaus Brehm Entwarnung, Biologe am 
Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Uni-
versität Würzburg. Die gefährliche Erkran-
kung, die unbehandelt zum Tod führen kann, 
ist zum Glück sehr selten. Trotzdem ist es rich-
tig, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbauer warnt: 
Füchse vermehren sich derzeit in 
Deutschland stark. Besonders Land-
wirte, Jäger, Förster und Waldarbeiter 
sind dadurch gefährdet, sich mit dem 
Fuchsbandwurm zu infizieren. Auch 
für Hunde- und Katzenbesitzer besteht 
eine erhöhte Gefährdung.  
Die Infektion kann über den Kontakt mit 
Ausscheidungen infizierter Tiere – vor al-
lem Füchse, selten auch Hunde und Kat-
zen – erfolgen. Gefährlich ist auch der 
Verzehr kontaminierter Waldfrüchte und 
Pilze oder das Einatmen von Staub aus 
getrocknetem Fuchskot. Da bis zu 15 
Jahre vergehen können, bis Symptome 
wie Druckempfindlichkeit im Oberbauch 
eine Infektion anzeigen, ist eine regelmä-
ßige Ultraschalluntersuchung der Leber 
sinnvoll. Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) empfiehlt geeignete Schutz-
maßnahmen.  

Schutzmaßnahmen  
� Hände nach dem Sammeln von Wald-

beeren oder Pilzen waschen 
� rohe Waldbeeren oder Pilze nie unge-

waschen verzehren 
� Früchte, Pilze etc. intensiv Waschen 

(entfernt die anhaftenden Eier) 
� Beeren aufkochen oder Pilze braten 

(tötet die Eier ab, nicht aber Einfrie-
ren!) 

� Hunde und Katzen regelmäßig ent-
wurmen,  

� Schutzausrüstung beim Umgang mit 
toten oder erlegten Füchsen benutzen 
(Korbbrille, Feinstaubmaske FFP3, Schutz-
anzug, z. B. Einweg-Overall Typ 4B), Einweg-
Schutzhandschuhe aus Nitril mit verlänger-
tem Schaft und geschlossene, leicht zu reini-
gende, desinfizierbare Stiefel). 

Besondere Sicherheitstipps speziell für Jä-
ger im Internet unter:  
www.svlfg.de > Prävention > Aktuelles > In-
fektionsgefährdung Fuchsbandwurm. 
Quelle: Pressemitteilung der SVLFG v. 04.08.2015

 

Das Zurückschneiden und auf den Stock  
setzen von Hecken und Feldgeldgehölzen ist 
ab dem 01. Oktober 2015 bis zum 01. März 
2016 wieder erlaubt. 
Diese Regelung gilt verbindlich für Hecken und Gehölze in der 
freien Landschaft. Mit Rücksicht auf die Brut und Aufzuchtzei-
ten von Vögeln sollten auch Gartenbesitzer auf diese Fristen 
achten. 



 
 

 
 

 
 

 
 



Obwohl vor nicht 
allzu langer Zeit 
in Kraft getreten, 
muss die Fried-
hofssatzung und 
die Gebühren-

ordnung für die gemeindlichen Friedhöfe 
überarbeitet werden. Wesentliche Grün-
de dafür sind: 

� Anpassung der Gebührenberechnung 
an gesetzliche Vorgaben. 

� Zweckmäßigere Gestaltung der Ge-
bührensätze. 

� Nach wie vor ungünstige Bodenver-
hältnisse in bestimmten Teilen unse-
rer Friedhöfe. 

� Allgemeine Maßnahmen zur Vermei-
dung von Störungen bei der Ver-
wesung. 

� Erfahrungen aus den bisherigen Sa-
nierungen sowie dem laufenden Be-
trieb. 

Die Satzungsänderungen sollen in den 
nächsten Gemeinderatssitzungen bera-
ten und im November / Dezember be-
schlossen werden

. 

 

 

Räumpflicht gilt 
nicht nur für 
den Winter!  

besonders im Herbst können 
Wege und Gehsteige durch 
starke Laubbedeckung ge-
fährlich glatt werden. Schnell 
können Unfälle entstehen.  
 

 

und es kann zu Haftungs-
ansprüchen kommen.  

Hier gilt es rechtzeitig Vor-
sorge zu treffen und das 
Laub zu entfernen. Be-
sonders bei feuchter und 
nasser Witterung ist dies 
sehr wichtig  

  

Versprochen ist versprochen! Bei unserer 
1. Sitzung eines Kinderparlaments im 
Rahmen des Ferienprogramms 2015 
wurde von den Kindern der Wunsch ge-
äußert, so eine Sitzung doch öfter zu ma-
chen. Nach der guten Erfahrung, die wir 
mit dieser Veranstaltung gemacht haben, 
kommen wir diesem Wunsch sehr gerne 
nach! 

Teilnehmen können alle Kinder aus dem 
Gemeindebereich im Alter von 8 bis 14 
Jahren.  
Anmeldung bis 30. November 2015 
beim 1. Bürgermeister Georg Straub, 
Tel. 2044, Mobil: 0176 300 901 50 
E-Mail: buergermeister @hohenroth.de 
Die Kinder erhalten dann eine eigene Ein-
ladung mit Tagesordnung 

Sitzungseinladung  
am Samstag den 55. Dezember 2015  
um 10:00Uhr, findet im Sitzungssaal  
der Gemeinde in Leutershausen die 
2. Sitzung des Kinderparlaments der Gemeinde  statt 



IHR FAMILIENBETRIEB IN BAD NEUSTADT...

KUNDENDIENST NACH HERSTELLERVORGABEN
VERSCHLEISSREPARATUREN

REIFENSERVICE INKL. EINLAGERUNG
UNFALLINSTANDSETZUNG

TÜV/AU
KLIMASERVICE

GLASSCHADENINSTANDSETZUNG

Durch die langjährige Erfahrung als bekanntes  
Familienunternehmen können wir auf eine erfolg-
reiche Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden stets mit 
unserem Sevice und unserer Leistung vollstens 
zufrieden sind.

Ganz egal wann und mit welchem Anliegen Sie an uns herantreten, scheuen Sie sich 
nicht, denn Sie sind uns jederzeit Herzlich Willkommen.

... ein EGLMEIER ist stets für Sie da!



Es tut sich was! 
Nach dem Kauf des Anwesens 
Johann-Klöhr-Str. 30 ist die Ge-
meinde jetzt in der Lage, wich-
tige gestalterische und planeri-
sche Vorhaben um zu setzen. 
Eine Zierde ist das Anwesen in der 
Johann-Klöhr Straße nicht. Seit 
fast 2 Jahrzehnten versuchte die 
Gemeinde das Anwesen samt Um-
griff zu erwerben. Sehr viel Zeit 
wurde in langwierige und letztlich 
ergebnislose Verhandlungen mit 
dem Eigentümer investiert. Auch an guten 
Angeboten hat es nicht gefehlt. In kon-
struktiven Gesprächen konnte Bürger-
meister Georg Straub jetzt eine Einigung 
mit den Erben erzielen und die Gebäude 
samt angrenzenden Flächen für die Ge-
meinde erwerben.  

Dies war dringend notwendig. Das Ge-
bäude und die Scheune sind baufällig. 
Außerdem waren wichtige Planungen und 
Vorhaben der Gemeinde blockiert. Jetzt 
können Grundstücke besser zugeschnit-
ten werden, Bauplätze ausgewiesen, Ver-
bindungswege erstellt und der Umgriff um 
das Pfarrheim besser gestaltet werden. 

Eine erste Besprechung diesbezüglich 
fand bereits statt. Dabei ging es vor allem 
um Ideen, wie der Umgriff im Bereich des 
Pfarrheims besser gestaltet werden kann 
und ob dazu evtl. Flächen von der Ge-
meinde gebraucht werden. Die Beteiligten 
wurden bei Ihren Überlegungen von Ar-
chitekt Oskar Herbert fachkundig unter-
stützt, der auch weiterhin die Beratungen 
gerne begleiten wird.  
Die Besichtigung des Gebäudes ergab 
leider einen sehr schlechten Zustand. So-
wohl was den 

Bauzustand 
als auch den 
Zustand im In-
neren des Ge-
bäudes anbe-
langt. Eines 
aber war er-
freulich festzu-
stellen.  
      Die ORTS-
SCHELLE von 
1999 hatte ei-
nen Ehren-
platz! Sie hing 
an der Garde-
robe, gleich im Eingangsbereich. Dies er-
muntert uns, mit der ORTSSCHELLE wei-
terhin umfassend über gemeindliche An-
gelegenheiten zu berichten!  

Anwesen Johann-Klöhr-Str. 30, jetzt im Eigentum 
der Gemeinde 

Erste Überlegungen:  Pfarrer. K.H. Mergenthaler, 
Kirchenverwaltung, Architekt Oskar Herbert, Herr 
Krebs von der Diözese Würzburg, Bürgermeister 
Georg Straub und Mitglieder des Gemeinderates



Über das Bürgerforum der Stadt Bad 
Neustadt/S hat sich im Herbst 2013 ein 
Arbeitskreis „Bürgerschaftliches En-
gagement“ zusammengefunden. In re-
gelmäßigen Treffen wurden Überlegun-
gen angestellt, wie das vorhandene eh-
renamtliche Engagement in der Stadt  
erhalten, gestärkt und gefördert werden 
könnte. Schnell wurde klar, dass eine 
ständige Einrichtung erforderlich sein 
wird, um diese Aufgaben wirksam zu er-
füllen. 
Von über 200 Vereinen, Organisationen 
und Projekten im Stadtgebiet wünschten 
bei einer Umfrage mehr als 60 eine Un-
terstützung bei der Findung und Betreu-
ung ihrer ehrenamtlichen Helfer. 
Dies war für die politisch Verantwortli-
chen der Stadt Anlass, den Arbeitskreis  
tatkräftig zu unterstützen. Neben der 
Einstellung der notwendigen finanziellen 
Mittel im Haushalt 2015 wurden außer-
dem die Räume der ehemaligen Touris-
mus-Informationsstelle im Gemeinde-
haus Mühlbach bereitgestellt. 
Hier informieren wir seit März dieses 
Jahres kostenfrei an drei halben Tagen 
in der Woche ehrenamtlich Interessierte 
und gemeinnützige Einrichtungen über 
alle Fragen rund um das Ehrenamt.  
In unserer Datenbank stehen bereits ca. 
70 verschiedene ehrenamtliche Tätig-
keiten zur Auswahl 
www.ehrenamtsboerse-
nes.de/angebote. 

Es war von Beginn an klar, dass sich die 
Aufgabenstellung, wie in anderen Land-
kreisen nicht auf das Stadtgebiet be-
schränken kann. Wir haben deshalb un-
ser Aufgabengebiet auch für den Bereich 
der Nachbargemeinden von Bad Neu-
stadt/S gesehen und dies bei der Na-
mensgebung berücksichtigt. 
Dem ehrenamtlichen Arbeitskreis gehö-
ren bereits heute Mitglieder aus dem 
Umland an. Gerne würden wir weitere 
solche Mitstreiter im Arbeitskreis bei un-
seren regelmäßigen Treffen jeweils am 
ersten Dienstag im Monat um 19.00 
Uhr im Gemeindehaus Mühlbach be-
grüßen. 
Eine solche Beteiligung würde es erleich-
tern, auch evtl. Problemstellungen in die-
sen Gemeinden aufzugreifen und Hilfe-
stellungen zu erarbeiten. 
In jedem Fall steht unser Büro allen 
ehrenamtlich Tätigen oder Interessier-
ten aus den Nachbargemeinden jeder-
zeit für ihre Fragen rund um das Eh-
renamt oder eine freiwillige Tätigkeit 
zur Verfügung. 

Ehrenamtsbörse NES  

Ein Angebot auch für 
die Nachbargemein-
den von Bad Neustadt 
a. d. Saale 

Unsere Bürozeiten sind:  
Dienstag  von 14.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch u. Donnerstag 
  von 08.00 – 12.00 Uhr 
Tel: 09771/630 13 47 
info@ehrenamtsboerse-nes.de 
www.ehrenamtsboerse-nes.de 



Defekte Straßenlampen 
Im Herbst und Winter fällt es wieder 
schneller auf, wenn sich ein Leuchtmittel 
der Straßenbeleuchtung „verabschiedet“. 
Sie können defekte Straßenlampen je-
derzeit beim 1. Bürgermeister oder der 
Verwaltungsgemeinschaft melden (VG, 
Herr Schmitt Tel. 61 60 21). Daneben 
nimmt die Fa. Elektro-Hofgesang, Leu-
tershausen Störungsmeldungen entge-
gen - Tel. 5237. Bitte geben Sie immer 
die Straße und die genaue Lampen-
mastnummer (s. Ziffer am Mast) bei ihrer 
Störungsmeldung an. Vielen Dank für die 
Mithilfe. 
 
Wasser- und Kanal- 
gebühren werden fällig 
Die nächste Abschlagszahlung der Was-
ser- und Kanalgebühren ist am  
1. November 2015 fällig. Zu zahlen ist 
die Rate aus dem letzten Gebührenbe-
scheid (Abrechnungsbescheid 2014 vom 
31.01.15). 
 
Neues Bundesmelde 
gesetz - Informationen für 
Vermieter 
Ab dem 01.11.2015 tritt das neue Bun-
desmeldegesetz in Kraft und löst das 
bisherige Melderechtrechtsrahmenge-
setz, sowie die Landesmeldegesetze ab.  
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wird 
die Wohnungsgeberbestätigung einge-
führt. Der Wohnungsgeber hat somit bei 
Wohnsitzan- oder abmeldung eine Mit-
wirkungspflicht nach § 19 Bundesmelde-
gesetz. Die neue Regelung soll 
Scheinanmeldungen verhindern. 
Aktuell muss das Beziehen einer Woh-
nung bei der Meldebehörde innerhalb 
von einer Woche nach dem erfolgten 
Bezug der Wohnung gemeldet werden. 
Ab dem 01.11.2015 werden der melde-

pflichtigen Person hierfür 2 Wochen Zeit 
gewährt. Im Zusammenhang mit der 
Anmeldung muss die meldepflichtige 
Person dann neben dem Personalaus-
weis/Reisepass, die Wohnungsgeberbe-
stätigung vorlegen. 
Somit muss ab dem 01.11.2015 der 
Wohnungsgeber der meldepflichtigen 
Person die Wohnungsgeberbestätigung 
innerhalb von 2 Wochen nach dem Ein-
zug aushändigen, damit dieser seiner 
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen 
kann. Das bedeutet, dass künftig bei je-
dem Einzug und auch beim Auszug eine 
Bestätigung des Wohnungsgebers (Ver-
mieter) innerhalb dieses Zeitraumes 
auszustellen ist. 
 
Wohnungsgeber sind Vermieter oder von 
ihnen Beauftragte wie z.B. Wohnungs-
verwaltungen. Wohnungsgeber sind je-
doch auch Wohnungseigentümer oder  
Hauptmieter die Wohnungen oder Zim-
mer untervermieten. 
Dies bedeutet, dass Wohnungsge-
ber/Vermieter ab dem 01.11.2015 ihren 
Mietern eine solche Bestätigung ausstel-
len müssen.  
 
Folgende Angaben muss eine Woh-
nungsgeberbestätigung enthalten: 
- Name und Anschrift des Wohnungsge-
bers (Vermieters) 
- Art  des meldepflichtigen Vorgangs (Zu- 
oder Wegzug) mit Einzugs- oder Aus-
zugsdatum 
- die Anschrift der Wohnung 
- die Namen der meldepflichtigen Perso-
nen. 
Kommen Wohnungsgeber ihrer Mitwir-
kungspflicht nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nach, kann seitens der Mel-
debehörde ein Bußgeld verhängt wer-
den. Die folgende Bestätigung kann ver-
wendet werden, alternativ s. www.bad-
neustadt-vgem.de - Bürgerservice - Ser-
vice - Formulare. 



Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes 
 

Hiermit wird ein  Einzug in bzw.  Auszug aus folgender Wohnung bestätigt: 

____________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer mit Zusatz 

____________________________________________________________________________________ 
Stockwerk, Wohnungsnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus 
 

In die vorher genannte Wohnung ist/sind am ____________________ folgende Person/en 

 eingezogen bzw.  ausgezogen: 
 

1.  __________________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________________ 

3.  __________________________________________________________________________________ 

4.  __________________________________________________________________________________ 

5.  weitere Personen siehe Rückseite 

 

Name und Anschrift des Wohnungsgebers lauten: 

____________________________________________________________________________________, 
Name des Wohnungsgebers 

____________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer des Wohnungsgebers 

____________________________________________________________________________________ 
Ggf. Name der durch den Wohnungsgeber beauftragten Person 
 

 Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung oder 

 Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung 

 Name und Anschrift des Eigentümers lauten:  

____________________________________________________________________________________, 
Name des Eigentümers der Wohnung 

____________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer des Eigentümers der Wohnung 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den Tatsachen 
entsprechen. Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung einem 
Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch 
diesen weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das Verbot stellt ebenso eine 
Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder 
dessen Beauftragter berechtigt zu sein (§ 54 i.V.m § 19 BMG). 
 

 

  ________________________________   ________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person 



Windshausen – Weinbergstraße Unse-
re größte und schwierigste Baustelle ist 
derzeit die Sanierung der Weinbergstra-
ße in Windshausen. Anwohner und Ge-
meinderat hatten immer wieder Zweifel, 
ob eine Böschungssanierung wirklich 
notwendig sei. Augenscheinlich zeigt sich 
die Böschung stabil. Daher sollte eine 
Entscheidung erst im Zuge der Bauarbei-
ten getroffen werden. Schürfgräben und 
ein weiteres Gutachten sollten endgül-
tige Klarheit schaffen. 

Der Augenschein täuscht! 
Wie so oft täuschte auch hier der Au-
genschein. Jetzt steht fest, die Bö-
schung muss zwingend saniert wer-
den. Höhere Kosten entstehen 
dadurch nicht. Die Sanierungsmaß-
nahme war aufgrund vorliegender 
Gutachten vorsichtshalber bereits ein- 

geplant. Zwei 
Gutachten im 
Rahmen der 
Planung lie-
ßen an der 
Sanierungs-
bedürftigkeit 
der Böschung 
keine Zweifel. 
Auch das drit-
te Gutachten, 
erstellt wäh-
rend der Bau-
phase, durch 
das Büro pgu 
ingenieurge-
sellschaft mbH 

Schweinfurt, kommt nunmehr zum glei-
chen Ergebnis. Bodenphysikalische Un-
tersuchungen und Berechnungen schu-
fen weitere Klarheit. An drei Gutachten 

mit dem gleichem Ergebnis und an 
technischen Vorgaben kann die Ge-
meinde nicht vorbei. So wurde der Auf-
trag zur Böschungssanierung nach ei-
ner letzten Besichtigung durch den 
Bauausschuss erteilt. 
Die Schadensursachen 
Als Schadensursachen wurden der ge-
ringe Verdichtungsgrad der talseitigen 
Auffüllungen im Bereich der Straßenbö-

schung und die fehlende Verzahnung mit 
dem Untergrund bewertet. Auch die Ka-
naltrasse zeigt eine mangelhafte Verdich-
tung und Auffüllung mit ungeeignetem 
Bodenmaterial. Außerdem waren Was-
serzutritte in den empfindlichen Böden 
und im Fels zu beobachten. Hervorgeru-
fen durch Schichtwasser und Undichtig-
keiten im Leitungsnetz. Dies verursachte 

Fachgerechter Einbau des Kanals, Verfüllung mit 
geeignetem Material und gründliche Verdichtung 





bereits eine Aufweichung der natürlich 
anstehenden Verwitterungsböden. Hinzu 
kommen die Lasten durch den Straßen-
verkehr am Fahrbahnrand bzw. der Bö-
schungsschulter, welche Rutschungen 
zusätzlich begünstigen. 
Durch Wasserzutritte wurden bereits 
Gleitprozesse ausgelöst, die zu den 
Rissbildungen und zu den Verdrehungen 
von Lichtmasten und eines Verteilerkas-
tens an der Böschungsschulter geführt 
haben. Im Ergebnis der durchgeführten 
Untersuchungen lässt sich eine Hangrut-
schung mit tiefliegenden Gleitschichten 
ausschließen. Die Probleme liegen je-
doch in den oberflächennahen Bruchflä-
chen der lockeren Auffüllung bzw. im Be-
reich der Schichtgrenze Auffüllung / na-
türlicher Untergrund. 

Die Sanierungsmaßnahmen 
Die Maßnahmen zur Böschungssanie-
rung stützen sich auf geophysikalische 

Berechnungen und richten sich nach 
bautechnischen Vorschriften. Die Dam-
maufschüttung wurde jetzt auf dem ver-
witterten aber festen Tongestein ge-
gründet. Zur Herstellung einer scherfes-
ten Verbindung mit der nachfolgenden 
Aufschüttung wurde der stellenweise 
aufgeweichte Boden durch grobkörniges 
Gestein bzw. durch verbesserten Boden 
ausgetauscht. Der weitere Aufbau der 
Böschung erfolgt stufenweise. Dabei 
werden nacheinander mehrere Abtrep-
pungen angelegt. Das hydraulisch ver-
besserte Bodenmaterial wird in Lagen 
von 25 – 30 cm aufgebracht. Der vor-
handene Lehmboden ist aufgrund sei-
nes hohen Wassergehaltes und der 
starken Plastifizierung ohne Verbesse-
rung nicht zum Wiedereinbau geeignet. 
Der ausgehobene Boden wird vor dem 
Wiedereinbau mechanisch aufbereitet 
und mit einem hydraulischen Bindemittel 

Stabile Gründung der Böschung auf verwitter-
ten, aber festen Tongestein 

Stufenweiser Aufbau der Böschung. Lagenwei-
ses Aufbringen von geeignetem Boden und 
Verdichten der Schichten mit Walze und Rüttel-
platte.





vermischt. Die Aufbereitung erfolgt auf 
einer Erddeponie. Diese wurde zur Kos-
tenminderung in der Nähe der Baustelle 
am Ortsende von Windshausen Richtung 
Querbachshof angelegt. Verdichtet wird 
die Auffüllung mit kleinen Spezialwalzen, 
Rüttelplatte und Motorstampfer.  

Beeinträchtigung für die  
Anwohner 
Trotz der guten Witterung kommt es für 
die Anlieger teilweise zu deutlichen Be-
lastungen durch die Baumaßnahmen. 
Dabei sind unvermeidbarer Baulärm und 
Staub nur ein Problem. So müssen die 
Anwohner derzeit auch auf eine Straßen-
beleuchtung verzichten. Die geplanten 
Standorte der Straßenlampen liegen im 
Schwenkbereich des Baggers. Die Lam-
pen können daher erst nach Abschluss 
der Böschungssanierung gesetzt werden. 

Eine provisorische Beleuchtung wäre 
aufgrund der örtlichen Verhältnisse 
schwierig und mit erheblichen zusätzli-
chen Kosten verbunden. Wenige Regen-
tage haben gezeigt wie unangenehm so 
eine Baustelle sein kann. Die fehlende 
Fahrbahndecke und der lehmige Boden 
führen zu starken Verschmutzungen von 
PKW´s und Kinderwägen etc. und sind 
auch lästig für Fußgänger. Ebenso sind 
angrenzende Straßen durch den Baustel-
lenverkehr davon betroffen.  

Guter Baufortschritt 
Die trockene Witterung der letzten Wo-
chen und Monate hat einen raschen Bau-
fortschritt ermöglicht. Die Arbeiten liegen 
gut im Zeitplan. Wenn alles weiter gut 
läuft, könnte noch vor dem Winter die 
Asphalt-Tragschicht aufgebracht werden. 
Dann ist jedenfalls das Schlimmste im 1. 
Bauabschnitt überstanden. 

Unsere Mini-Baustelle 
Bürgerhaus Hohenroth 
Auch dieses Mal haben wir wieder eine 
Mini-Baustelle. Im Bürgerhaus in Hohen-
roth war der Parkettfußboden in die Jahre 
gekommen. Deutliche Gebrauchspuren 
waren nicht mehr zu übersehen. Nicht 
unbedingt eine Zierde für feierliche An-
lässe. Jetzt wurde der beschädigte Lack 
abgeschliffen und Schadstellen ausge-
bessert.  

Statt mehrerer Lackschichten wurde der 
Parkettboden mehrmals mit einem biolo-
gischen Öl eingelassen. Diese Oberflä-
chenbehandlung hat sich nach Auskunft 
der Fachfirma im öffentlichen Bereich be-
reits sehr bewährt. Tatsächlich kommt 
durch die Behandlung mit dem Öl die 
Holzmaserung des Bodens sehr schön 
zur Geltung.  

Sieht wieder gut aus! 
Parkettfußboden im Bürgerhaus Hohenroth,  
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Baugebiet Landwehr II 
Auch hier hat sich die trockene Witterung 
sehr positiv ausgewirkt. Die Erschließung 
konnte im vorgegebenen Zeitplan abge-
schlossen werden. Die Vermessungsar-
beiten haben am 17. September begon-
nen. Nach Abschluss der Vermessung 
können dann Bauplätze verkauft und be-
baut werden. Derzeit sind im BA II nur 
noch zwei Bauplätze verfügbar. Nach wie 
vor besteht eine erhebliche Nachfrage 
nach Baugrundstücken in Hohenroth. 

Erschließung des BA III 
Landwehr kurz vor dem 
Start 
Daher soll der Bauabschnitt Land-
wehr III so rasch wie möglich ange-
gangen werden. Der Bebauungs-
plan ist derzeit noch nicht rechts-
kräftig. Der Oberboden im Bereich 
der Straßen des BA III wurde be-
reits geräumt werden. Erschließung BA II abgeschlossen. 

Hier geht´s demnächst weiter!  
Landwehr, Bauabschnitt III. Abtrag von Mutter-
boden im Bereich künftiger Straßen 

Lageplan Bauabschnitt (BA) III 





Ferienprogramm: 
Erste Sitzung des 
Kinderparlaments 
in Hohenroth 
Erstmals tagte im Rahmen 
des Ferienprogramms der 
Gemeinde ein Kinderpar-
lament im Sitzungssaal der 
Gemeinde. Eingeladen 
hatte dazu 1. Bürgermeis-
ter Georg Straub. Schon 
bei der Anmeldung erhiel-
ten die Kinder ordnungsge-
mäß eine Einladung mit Tagesord-
nung. Die Kinder diskutierten sehr 
ernsthaft und es gab eine große An-
zahl wertvoller Anregungen für die 
Gemeindevertreter 

Die Sitzung des Kinderparlaments war 
neu im Ferienprogramm der Gemeinde 
Hohenroth. Dabei hatte diese Veran-
staltung durchaus einen ernsten Hin-
tergrund. Die Gemeinde hat zahlreiche 
Spielplätze zu unterhalten. Außerdem 
soll ein Platz für die Begegnung von Ge-
nerationen neu angelegt werden. Es ist 
eigentlich nur selbstverständlich, wenn 
dazu auch die Kinder gehört werden, 
die diese Einrichtungen nutzen.  

Elf Kinder, Mädchen und Buben aus  
allen Ortsteilen diskutierten mit dem 1. 
Bürgermeister Georg Straub, seinem 
Stellvertreter Erwin Kruczek und Ge-
meinderätin Johanna Saal-Unsleber. 
Die Kinder hatten viele Ideen zur Aus-
gestaltung und Verbesserung der Spiel-
plätze. Natürlich musste der Bürger-
meister auf die knappen Finanzen der 

Gemeinde hinweisen. Aber dafür hat-
ten die Kinder rasch eine Lösung parat. 
Die Eltern könnten ja mithelfen oder 
auch mal ein Gerät finanzieren. Auch 
Kritik gab es, sehr gezielt und sachlich. 
Schäden und Mängel an Spielgeräten 
wurden genau beschrieben.  

Tatsächlich gab es eine Reihe von Vor-
schlägen, die durchaus umgesetzt wer-
den könnten. Sogar Skizzen hatte ein 
Mädchen mitgebracht. Gemeinderätin 
Saal-Unsleber sammelte die Vor-
schläge. Sie sollen in die Planungen für 

Wie sollte ein Spielplatz aussehen? Was wünschen sich 
Kinder? – Ortstermin mit dem Kinderparlament am Spielplatz 
in Leutershausen 

Sehr umsichtig wurde auch auf Schäden hin-
gewiesen. Jetzt ist der Bauhof gefragt. 





die Ausgestaltung neuer Anlagen ein-
fließen.  
Wie bei Gemeinderatssitzungen durch-
aus üblich fand auch eine Ortsbesichti-
gung statt. Am Spielplatz in Leuters-
hausen wurde vor Ort diskutiert, wie 
ein neuer Wasserspielplatz aussehen 
könnte.  

Auch das künftige Ferienprogramm der 
Gemeinde stand auf der Tagesord-
nung. Zweiter Bürgermeister Erwin 
Kruczek, zuständig für das Ferienpro-
gramm, bekam hier sehr interessante 
Vorschläge. So sollte ein Familienzeltla-
ger stattfinden, eine Waldquizz oder 
eine Waldwanderung wurde ge-
wünscht, ebenso Fahrradtouren und 

Betriebsbesichtigungen. Ganz sicher 
wird davon einiges im Ferienprogramm 
2016 zu finden sein. 

Die Atmosphäre der Veranstaltung ent-
sprach durchaus einer Gemeinderats-
sitzung. Die Kinder hatten am Ratstisch 
Platz genommen. Gut versorgt mit Ta-

gungsgetränken und Süßigkeiten. 
Sehr bald wurde der Wunsch geäu-
ßert, dass so eine Veranstaltung öf-
ter stattfinden sollte. Die Kinder fan-
den es toll, dass Sie ihre Meinung 
und ihre Vorschläge direkt dem Bür-
germeister sagen konnten. Ganz 
konkret schlugen die Kinder vor, 
dass die Termine für diese Sitzungen 
in der Ortsschelle bekannt gemacht 
werden sollten. Bürgermeister 
Straub ging auf diesen Vorschlag ein 

und versprach im November / Dezem-
ber wieder eine „Kinder-Gemeinde-
ratssitzung“ einzuberufen. Er freute 
sich sichtlich über das Interesse und die 
aktive Mitarbeit der Kinder. Vielleicht 
ist so eine Veranstaltung auch eine gute 
Anregung sich später einmal als Ge-
meinderätin oder Gemeinderat für die 
Gemeinde Hohenroth zu engagieren.

 

Ganz ernsthaft wurde vor Ort beraten, geplant 
und skizziert. 

Holzplätze in Hohen-
roth zu verpachten 
Die Gemeinde verpachtet zwei Holzla-
gerplätze in Hohenroth im Bereich der 
Photovoltaikanlage. 
Interessenten werden gebeten sich mit 
dem 1. Bürgermeister in Verbindung zu 
setzen - Tel. 0176 300 901 50 oder  
buergermeister@hohenroth.de  
 

 



 

 
 

 

Ferienprogramm 2015 

Pizza backen im Holzbackofen 

Brieftauben 
Athleten der 
Lüfte 



 

 
 

Koch- und Backspaß 

Instrumente basteln 

        Kegeln in der Kegelbahn 





 

Kiinder--FFllohmarkt  
   im Sportheim Leutershausen 

tKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  

Die Kinder und Jugendgruppe Miteinander Windshausen 
veranstaltet einen Flohmarkt für Klein und Groß. 
Willst Du etwas verkaufen, wie z.B. Spiele, Bücher, Kinder- 
bekleidung, Sportartikel, Computerspiel, CD´s usw.? 
Dann reserviere dir einen Tisch bei Stefanie Müller, 
Tel.: 09771 / 68 55 71, ab Montag, den 28. Sept. bis Mittwoch, d. 07. Oktober 
die Tischmiete beträgt 2,50 € und wird vor Ort bezahlt. 
 

13:00    Uhr Einlass und 
             Aufbau der Stände 

14:00 Uhr offizieller Verkaufsbeginn 
          Start des Kinderprogramms (Kinderschminken, Basteln, etc.) 
          Kaffee- und Kuchenbar geöffnet! 
17:00 Uhr Verkaufsende und Abbau der Stände 
 
Der Erlös aus dem Verkauf gehört dem Verkäufer. Für alle anderen aus den 
Familien wird zusätzlich ein buntes Programm geboten. 
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Getränken bestens gesorgt. 
Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen. Wir freuen uns schon auf unsere Gäste! 

 



Wenn jede Minute zählt – 
Rettungskette Forst, jetzt 
auch im Gemeindebereich 
Hohenroth 
Wenn sich ein Waldbesitzer bei der 
Arbeit mit der Motorsäge schwer ver-
letzt, ein Mountainbiker sich im Salz-
forst beim Sturz eine offene Beinfrak-
tur zuzieht, dann ist jede Minute wich-
tig. 

In Bayern kommt es im Jahr zu mehre-
ren tausend meist schweren Unfällen bei 
der Waldarbeit. 
Für die Helfer war es aber bisher schwie-
rig, den genauen Standort im Gelände 
zu ermitteln und die Rettungskräfte 
schnell zum Unfallort zu lotsen. Damit 
die Rettung und Versorgung der Verletz-
ten im Wald in Zukunft besser funktio-
niert, hat die Bayer. Forstverwaltung die 
„Rettungskette Forst“ entwickelt. 
Das landesweite System setzt auf ein-
deutige Rettungspunkte, die ganzjährig 
anfahrbar sind und an den Eingangs-
pforten zum Wald, an Waldparkplätzen, 
aber auch an bekannten touristischen 
Schwerpunkten in der Rhön stehen ein-
gerichtet werden. 
Auf den grünweißen Tafeln, die im Ab-
stand von ca. 2-3 km meist an öffentli-
chen Straßen stehen, ist neben der Not-
rufnummer 112 ein nummerierter Treff-
punkt angegeben (z.B. NES-1038). 
Diese Treffpunkte sind auch im Ret-
tungssystem der Leitstelle Schweinfurt 
eingearbeitet 
Beim Notruf muss nur noch diese Ret-
tungspunktbezeichnung angegeben 
werden, die eintreffenden Rettungs-
kräfte können dann schnell zur Unfall-
stelle gelotst werden. 

Vorwiegend wurde das System Ret-
tungskette für Unfälle im Forst entwi-
ckelt, aber auch im Freizeitbereich / Tou-
rismus steht es allen Bürgern zur Verfü-
gung, dazu gibt es auch eine kostenlose 
Smartphone-App („Hilfe im Wald“), da-
mit kann jeder Nutzer von seinem Stand-
punkt zum nächsten Rettungspunkt fin-
den, bzw. den Rettungskräften seinen 
Aufenthaltsort beschreiben. 

Das System wird seit mehreren Jahren 
bereits im Bereich Spessart-Odenwald 
in enger Zusammenarbeit von Rettungs-
diensten und Forstverwaltung getestet 
und hat sich bisher sehr gut bewährt. 

Alle Infos und alle Rettungspunkte auch 
unter www.rettungskette-forst.bayern.de 

Waldbesitzer erhalten alle notwendigen 
Informationen auch bei den staatlichen 
Forstrevieren unter: 

www.aelf-ns.bayern.de 

So sehen die neuen Schilder aus.

�
�
�



In den Landkreisen Rhön-Grabfeld und 
Bad Kissingen werden ca. 250 Ret-
tungspunkte in den nächsten Wochen 

eingerichtet. Bei der Beschilderung wird 
die Forstverwaltung von den Städten 
und Gemeinden unterstützt. 

 

Lage der Rettungspunkte im Bereich der Gemeinde Hohenroth 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hohenroth 
Raiffeisenstr. 12 
� 09771/5251 

� Hochzeiten 
� Großveranstaltungen 
� Firmenfeste 
� Vereinsveranstaltungen 
�� … und vieles mehr! 

Raif
� 0

Di – Sa 08:30 – 12:00 Uhr 
Mi + Fr 14:00 – 18:00 Uhr 



Malteser Hilfsdienst 
gemeinnützige GmbH 
Lohweg 2
97638 Mellrichstadt
Telefon: 0 97 76 / 81 11 – 0
www.malteser-mellrichstadt.de 

 

 

 

 

 

»Fragen?      Rufen Sie uns an« 
Menüservice | Essen auf Rädern
Birgit Saalbach 0 97 76 / 81 11 - 18

Hausnotruf |SicherheitrundumdieUhr

Birgit Saalbach 0 97 76 / 81 11 - 18

Fahrdienst | Unabhängig und mobil sein
JürgenJäger 0 97 76 / 81 11 - 88

Schulbegleitdienst, Inklusion | Gemeinsam lernen
Jörg Holländer 09 31 / 45 05 - 205

Rettungsdienst | Qualität,dieLebenrettet
IntegrierteLeitstelle 112

Erste-Hilfe-Kurse | Theorie und Praxis für den Notfall
MonikaLudwig 0 97 76 / 81 11 - 12

Sanitätsdienst | Sicherheit und Hilfe bei Veranstaltungen
JürgenJäger 0 97 76 / 81 11 - 20

Dienste der Malteser
in Mellrichstadt 
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Hinweise für die  
Pfarreiengemeinschaft Don Bosco – Am Salzforst 
 
1. Zum Nachdenken 
Der Engel des Herrn 
Es ist ein wunderschönes Gebet, kurz und knapp, aber mit viel Inhalt; es teilt den 
Tag in drei Teile; das Läuten der Glocken ist ein kleiner Anstoß, um mitzubeten – 
aber es scheint ein wenig in Vergessenheit zu geraten; 
Für viele, die sich an ihre Jugend erinnern, war das Läuten der Glocken am Abend 
das Signal, um schleunigst nach Hause zu gehen; oft wurde der Engel des Herrn 
dann in der Familie gemeinsam gebetet. Das Läuten der Glocken hat sich bis heute 
gehalten. 
Ich glaube, es kann uns eine echte Hilfe für unseren Glauben sein. 
Der Engel des Herrn. Engel heißt Bote, das macht ihn aus. Wir können eine Bot-
schaft auf ganz unterschiedliche Weise weitergeben. Wir haben viele Möglichkeiten. 
Gott erst recht. Gott hat viele Boten und sie kommen nicht nur zu Maria. Sie kom-
men auch zu dir und mir. Gottes Botschaft aufnehmen  und empfangen – so, dass 
die Sendewellen auch im Herzen ankommen, das ist zuallererst Geschenk; das kann 
man nicht machen, das ist Gabe des hl. Geistes: Und sie empfing vom heiligen 
Geist. So offen den Tag am Morgen anfangen; sich das immer wieder vor Augen 
halten, wenn  du mitten im Tagesgewühle besetzt bist von allen möglichen Ungeis-
tern, die an dir zerren, z. B. das Gefühl der halben Sachen, das Gefühl der Unfertig-
keit, das Gefühl des Vielen, das noch zu tun ist…und so den Tag beenden mit all der 
Müdigkeit, der Kraftlosigkeit, des Gefühls mit leeren Händen dazustehen… - Eigent-
lich ein wunderschönes Geschenk, wenn die Glocken es uns bis ins Herz läuten: 
und dazu gerne mein Ja sagen: Ich bin die Magd, der Knecht des Herrn (der Diener 
des Herrn). Ich stelle IHM gern meinen Dienst zur Verfügung 
 
2. Frauenfrühstück 
Mittwoch 8. Okt in Bw 
M;ittwoch 5. Nov in Ho 
Mittwoch 18 Dez in Bw 
 
3. Kindergottdienste 
26 Okt, 23, Nov, 14. Dez jeweils in Ho 
 
4. Erntedankaktion 
Zu Gunsten der Tafel nehmen wir als Gemeinden auch heuer an der Erntedankakti-
on teil. Sie können Ihre Gaben in die Kirche in einen Korb legen 
 
5. Glaubenskurs 
Ähnlich wie im Frühjahr wird es in Hohenroth ab Oktober einen Glaubenskurs geben: 
Unterwegs zu Jesus Christus – ein Leben lang. 



Die Malteser informieren: 
Der Malteser Hausnotruf - 
Sicherheit und Service in ver-
trauter Umgebung 
Wer wünscht sich das nicht - lange und 
selbstständig in den eigenen vier Wän-
den zu leben? Rund um die Uhr sicher 
verbunden. 
Mit dem Hausnotruf kommt die Hilfe auf 
Knopfdruck. Einfach auf den roten 
Knopf des Funkfingers drücken, und 
schon ist von jedem Punkt des Zuhau-
ses der Sprechkontakt mit der Hausnot-
rufzentrale da. Dort sorgen kompetente 
Malteser für schnellstmögliche Hilfe –  
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. 

Sicher und unabhängig daheim  
Unser Hausnotrufdienst hilft Ihnen, Ihr 
Leben möglichst lange zu Hause ver-
bringen zu können. 

� 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Wo-
che - steht Ihnen der Malteser Haus-
notrufdienst zur Verfügung. Sie ha-
ben immer einen persönlichen und 
fachkundigen Ansprechpartner. 

� Ein Knopfdruck und Sie haben sofort 
Gesprächskontakt, so lange, bis je-
mand bei Ihnen ist. 

� Unsere qualifizierten Mitarbeiter ho-
len die Hilfe, die Sie wünschen oder 
benötigen: Notarzt, Rettungsdienst, 
Polizei, Feuerwehr, Hausarzt, Malte-
ser, Angehörige, Nachbarn.  

� Und wir sagen Ihnen im Notfall so-
fort, was zu tun ist. 

Ist eine Kostenübernahme durch die 
Pflegekasse möglich? - Wir prüfen und 
erledigen das gerne für Sie. 

So funktioniert der Hausnotruf 
Im Notfall einfach nur den Notrufknopf 
drücken: Der Sprechkontakt zu einem 
Malteser Mitarbeiter wird direkt herge-
stellt. Der Mitarbeiter alarmiert entweder 
den Malteser Bereitschaftsdienst, eine 
Vertrauensperson oder den Rettungs-
dienst. So ist der richtige Ansprechpart-
ner zur Stelle und hilft direkt vor Ort - an 
365 Tagen und rund um die Uhr. Per-
sönliche, medizinische Angaben und auf 
Wunsch auch der Wohnungsschlüssel 
liegen den Mitarbeitern der Malteser vor, 
für eine optimale Reaktionsfähigkeit. 

Wenn Sie Fragen zum Hausnotruf 
und anderen Diensten der Malteser 
haben, wenden Sie sich bitte an 
 
Malteser Hilfsdienst gemeinnützige 
GmbH Lohweg 2 - 97638 Mellrichstadt- 
Tel. 0 97 76 / 81 11-18 

Im Notfall zählt jede Sekunde! 
Mit dem Malteser Hausnotruf 
sorgen Sie vor. 



 
Past Ref. Klug und ich werden ihn wechselweise gestalten. Näheres in der Gottes-
dienstordnung 
 
6. Fränkischer Nachmittag 
Am 12. Okt wird ab 14 bis ungefähr 17 Uhr in Hohenroth vor der Kirche ein fränki-
scher Nachmittag stattfinden (bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle). 
Fränkischer Plantanz, fränkische Musik, fränkische Gschichtlich, und natürlich Frän-
kisches zum Schlemmen (z. B. Angemachter) 
 
7. Gebetswerkstatt 
Bei jedem Werktagsgottesdienst (in Ho nur am Mo) gibt es ein kleines Bildchen mit 
einem Gebet. Es kann ein kleiner Anstoß für Sie sein, einen solchen Gedanken wei-
ter zu denken, dass es zu Ihrem Gebet wird. Deswegen Werkstatt, weil da noch 
manches dazugeschraubt, oder weggehobelt werden muss, dass es eben für Sie 
passt. 
 
8. Engelsflyer 
Der Engelsflyer hat als großes Anliegen: Für jemand bitten heißt Ihm einen Engel 
schicken. 
Es gibt viele, die einen Engel brauchen, Ihr Gebet, Dass Sie daran denken und mit-
tragen. Nutzen Sie die Möglichkeit und schenken Sie solchen Menschen einen sol-
chen Engel. 
Schenken Sie den Engel sich selbst, z. B. indem Sie Woche für Woche, sich selbst 
eine Bitte vor Augen stellen. 
Schenken Sie einen Engel unserer Gemeinde, indem sie ein Gebet darauf schrei-
ben, das wir im Gottesdienst gern vorlesen 
 
9.  Zum  Einüben  
(v. Pater Anselm Grün) 
Stellen Sie sich aufrecht vor Gott. Spüren Sie nach, wie Ihre Füße sie tragen: und 
stellen Sie sich vor, dass Sie wie ein Baum stehen, der seine Krone gegen den 
Himmel streckt. 
Gehen Sie langsam in die Knie. Beobachten Sie, was sich in Ihnen ändert. Wie erle-
ben Sie sich, wenn Sie knien? – Dann knien Sie eine Zeit lang vor Gott. Halten Sie 
Gott Ihre Hände in Form einer Schale hin. Spüren Sie Ihre eigene Bedürftigkeit und 
Ihre eigene Ohnmacht, sich selbst helfen oder etwas ändern zu können. Halten Sie 
die Hände Gott hin, dass ER sie mit seiner Liebe fülle und mit all den Gaben, die er 
ihnen schon ich ihrem Leben geschenkt hat. 
Dann falten Sie die Hände und beugen Ihren Kopf bis zur Erde. Das ist die Haltung 
der Anbetung. Stellen Sie sich vor: Ich bin jetzt einfach vor Gott. Ich knie vor ihm, der 
die ganze Welt geschaffen hat. Ich muss gar nichts machen. Ich bin einfach vor ihm 
auf den Knien. Vielleicht ahnen Sie in dann, dass Sie gerade ganz gegenwärtig und 
frei sind. Sie sind einfach da. 



casa reha Seniorenpflegeheim »Am Kurpark« 
 

 ♥
 ♥
 ♥

Auf den ersten Blick ein Haus.  
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.

Kurzzeit- 

pflege 

möglich



Termine der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bad Neustadt  

  
Evang.-Luth. Pfarramt, Goethestr. 13, 97616 Bad Neustadt 
 
Gottesdienste Oktober 
Do  1.10. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Dekan Dr. M. Bütt-

ner 
So  4.10. 09.30 Uhr Erntedankgottesdienst mit Abenmahlsfeier (Wein), Pfrin. 

G. Ehrmann 
So  4.10. 10.00 Uhr Ökum. Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Unsle-

ben, Pfrin. S. Ress und Diakon T. Volkmuth, es singen die 
Kinderchöre 

Do  8.10. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Pfrin. S. Ress 
Sa 10.10. 19.30 Uhr Nacht der Offenen Kirchen, ab 19.30 Uhr 
So 11.10. 09.30 Uhr Gottesdienst, Pfrin. S. Ress 
So 11.10. 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann, es singen die 

Minis 
Do 15.10. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Pfrin. S. Ress 
So 18.10. 09.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Saft), Pfrin. S. Ress 
So 18.10. 11.00 Uhr Taufgottesdienst, Pfrin. S. Ress 
Do 22.10. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Dekan Dr. M. Bütt-

ner 
So 25.10. 09.30 Uhr Gottesdienst, Dekan Dr. M. Büttner 
Do 29.10. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Gottfried Fauser 
 
Gottesdienste November 
So  1.11. 09.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Wein), Pfrin. S. Ress 
So  8.11. 09.30 Uhr Gottesdienst, Dekan Dr. M. Büttner 
Do 12.11. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Hildegard Behrend 
So 15.11. 09.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Saft), Susanne Spatz 
Mi 18.11. 19.00 Uhr Beicht- und Abendmahlgottesdienst (Wein) am Buß- und 

Bettag, Kommentargottesdienst / Dialogpredigt, Dekan Dr. 
M. Büttner u. Frau Hartan-Khan 

Do 19.11. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Pfrin. G. Ehrmann 
Fr 20.11. 19.00 Uhr Ökum. Jugendgottesdienst im Kardinal-Döpfner-Haus, Bi-

schofsheim 
So 22.11. 9.30 Uhr Ewigkeitssonntag, Pfrin G. Ehrmann 
So 22.11. 11.00 Uhr Taufgottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann 
Do 26.11. 19.15 Uhr Meditation Zeit für mich - Zeit für Gott, Gottfried Fauser 
So 29.11. 09.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Saft), Pfrin. S. Ress 



Gottesdienste Dezember 
So  6.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst, Dekan Dr. Büttner, es singen die 

Kinderchöre 
So  6.12. 10.45 Uhr Suppenessen nach dem Familiengottesdienst 
So 13.12. 09.30 Uhr Sakramentsgottesdienst (Saft), Pfrin. G. Ehrmann 
So 13.12. 17.00 Uhr Waldweihnacht, Pfrin. G. Ehrmann 
So 20.12. 09.30 Uhr Gottesdienst, Dekan Dr. M. Büttner 
Do 24.12. 15.00 Uhr Krabbelgottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann u. Team, Gemein-

dehaus 
Do 24.12. 16.00 Uhr Familiengottesdienst, Pfrin. S. Ress, es singen die Kinder-

chöre 
Do 24.12. 17.30 Uhr Christvesper, Pfirn. G. Ehrmann, es singt die Kantorei 
Do 24.12. 22.30 Uhr Christmette, Pfrin. S. Ress 
Fr 25.12. 09.30 Uhr Festgottesdienst, Pfrin. G. Ehrmann 
Sa 26.12. 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst, Dekan Dr. Büttner u. Dekan Dr. 

Krefft,  
in Mariä Himmelfahrt 

So 27.12. 09.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst, Pfrin. S. Ress 
 
Sonntags nach dem Gottesdienst in der Christuskirche wird Kirchenkaffee im Ge-
meindehaus angeboten.  
 
Sonderveranstaltungen Oktober 
Fr  2.10. 19.30 Uhr Konzert der Kantorei in Meiningen 
Sa 10.10. 09.00 Uhr Konfirmandentag, Gruppe Pfrin. G. Ehrmann 
Sa 10.10. 19.30 Uhr Nacht der Offenen Kirchen, ab 19.30 Uhr 
Mi 14.10. 14.30 Uhr Seniorennachmittag 
Mi 21.10. 19.30 Uhr Kirchenvorstandsitzung, öffentlich ab 20.00 Uhr 
Do 22.10. 19.30 Uhr EBW: Idee und Praxis der Toleranz - Referent: Pfr. i. R. 

Werner Küfner 
Sa 24.10. 09.00 Uhr Konfirmandentag, Gruppe Pfrin. S. Ress 
Sa 24.10. 09.00 Uhr EBW: Familienstellen 
Sa 24.10. 19.00 Uhr SINGT UND SPIELT, Konzert mit Orchester und Kantorei 
So 25.10. 11.00 Uhr EBW: Familienstellen 
Do 29.10. 19.30 Uhr EBW: Von Spirits und anderen Wirklichkeiten, Schama-

nismus als Phänomen westlicher Zivilisation H. Fugmann 
Sonderveranstaltungen November 
Fr  6.11.  Konfi-Wochenende in Neukirchen 
Di 10.11. 10.00 Uhr EBW: Babys in Bewegung - Dorothee Bischof 
Do 12.11. 19.30 Uhr EBW: Der Völkermord an den Armeniern - Referent: Pfr. 

i.R. Werner Küfner 
Mi 18.11. vormittags Ökum. Kinderbibeltag am Buß- und Bettag "Haga", Diakon 

Dömling, Pfrin. G. Ehrmann und Team 
Mi 25.11. 19.30 Uhr Kirchenvorstandsitzung, öffentlich ab 20.00 Uhr 
 
Sonderveranstaltungen Dezember 
Sa  5.12. 09.00 Uhr Konfirmandentag, Gruppe Pfrin. G. Ehrmann 
So  6.12. 10.45 Uhr Suppenessen nach dem Familiengottesdienst 



Sa 12.12. 09.00 Uhr Konfirmandentag, Gruppe Pfrin. S. Ress 
So 20.12. 17.00 Uhr Adventssingen, Lieder zum Mitsingen und Zuhören 
Di 22.12. 18.30 Uhr Weihnachtskonzert des Rhöngymnasiums 
Do 31.12. 21.30 Uhr Silvesterkonzert mit Bläserquintett Quincy Brass"" 
 
Andachten in der Kreisklinik Bad Neustadt: 
Do  8.10. 18.30 Uhr Andacht in der Kapelle Kreisklinik, Pfr. M. Hofmann 
Do 12.11. 18.30 Uhr Andacht in der Kapelle Kreisklinik, Pfr. Matthias Schricker 
Do 10.12. 18.30 Uhr Andacht in der Kapelle Kreisklinik, Pfarrer Oliver Englert 
 
Die Andachten werden auch auf die Zimmer übertragen 
 
Gottesdienste in den Altenheimen: 
Do 29.10. 10.00 Uhr Gottesdienst, BRK Alten- und Pflegeheim 
Do 26.11. 10.00 Uhr Gottesdienst, BRK Alten- und Pflegeheim 
Do 31.12. 10.00 Uhr Gottesdienst, BRK Alten- und Pflegeheim 
Mi 11.11. 16.00 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Casa Reha 
Mi 14.10. 16.00 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Casa Reha 
Mi  9.12. 16.00 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Casa Reha 
Do 12.11. 15.30 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Rhönresidenz 
Do 15.10. 15.30 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Rhönresidenz 
Do 10.12. 15.30 Uhr Gottesdienst, Seniorenheim Rhönresidenz 
Do 26.11. 16.00 Uhr Gottesdienst, Stiftungs- Alten- und Pflegeheim 
Do 29.10. 16.00 Uhr Gottesdienst, Stiftungs- Alten- und Pflegeheim 
Do 17.12. 16.00 Uhr Gottesdienst, Stiftungs- Alten- und Pflegeheim 
 
Musik in unserer Gemeinde – Chöre: (keine Proben in den Ferien) 
Minis (Kinder ab 5 Jahren bis 1. Klasse) 
Donnerstags 14.30 - 15.15 Uhr * Leitung: KMD Karin Riegler 
Kids (2. - 4. Klasse) 
Donnerstags 15.30 - 16.30 Uhr * Leitung: KMD Karin Riegler 
Teenies (ab 5. Klasse) 
Donnerstags 16.45 - 17.45 Uhr * Leitung: KMD Thomas Riegler 
Gospelchor „Light in the dark” 
Mittwochs: 19.30 - 21.00 Uhr * Leitung: Dr. Thomas Reuß 
Posaunenchor „Heilig’s Blech“ 
Dienstags 18.15. - 19.45 Uhr * Leitung: KMD Thomas Riegler 
Kantorei 
Dienstags 20.00 - 22.00 Uhr * Leitung: KMD Karin Riegler 
 
Kinder- und Jugend in unserer Gemeinde: 
Eltern-Kind-Spielkreis  
Für Kinder ab 4 Monate bis zum Kindergartenalter 
Mittwochs 10.00 Uhr – 11.30 Uhr im Gemeindehaus, kleiner Saal 
 
Beach Lounge Jugendtreff (nicht in den Ferien) 
Im Blue Onion, Martin-Luther-Str. 2 ½  



Freitags 17.00 Uhr – 21.00 Uhr für Jugendliche ab 12 Jahren* Leitung: Pfarrerin 
Gerhild Ehrmann. www.beach-lounge.de.vu 
  
Sie erreichen das Evang.-Luth. Pfarramt unter Tel. 09771-636960 
Änderungen entnehmen Sie bitte dem wöchentlichen Aushang, der Tageszeitung 
oder dem Wochenplan auf der homepage der Kirchengemeinde:   
www.nes-evangelisch.de  

www.fl iesen-hein.de

Windshausen
09771-5685

fl iesen



Landkreisbaumesse 2015 „So wird saniert!“ 
 

 

 
 

Sonntag, den 18. Oktober 2015, 
von 10 bis 18 Uhr in Rödles (bei Bastheim) 

 

 
Die Messe deckt alle Themen rund um das fachgerechte und bausubstanzschonende 
Sanieren und Umbauen im Baubestand ab. Entdecken Sie die Qualitäten der Ortsmitte 
anhand von Praxisbeispielen, kommen Sie ins Gespräch mit Sanierungsprofis - lernen 
Sie die Welt rund ums Sanieren kennen. 
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten! 
 
An dem Messetag haben wir ein breites Programm aufgestellt, bei dem für jeden etwas 
dabei ist: 

• Ausstellung mit zahlreichen Handwerksbetrieben 
• Infostände von Institutionen zum Thema „Förderung und Beratung“ 
• Fachvorträge von bundesweiten Experten im Bereich Altbausanierung 
• Architektenführung im Leerstand: "Worauf achten beim Hauskauf?!" 
• Ortsrundgang durch Rödles: „Die besten Sanierungen und was sonst noch ein 

Dorf lebenswert macht“ 
• u.v.m. 

 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhoen-grabfeld-innenleben.de 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
�
��������	
�����
Innenentwicklungsmanager, Landkreis Rhön-Grabfeld 
09771.94-307 
tim-moritz.koch@rhoen-grabfeld.de 



Jubiläum -  25 Jahre Sparkasse in Hohenroth

Vor Kurzem feierte die Sparkasse in Hohenroth ihr 25-jähriges Jubiläum. Durch ihre verkehrstechnisch günstige 

Lage an der Hauptstraße und den optimalen Parkmöglichkeiten direkt vor der Haustüre ist die Filiale bei vielen  

Sparkassenkunden beliebt. Seit April 2014 betreut Geschäftsstellenleiter Martin Schiefhauer die Kunden vor Ort. 

Zusammen mit seinem Kollegen Simon Mölter steht er ihnen in allen Servicefragen zur Verfügung und berät sie 

umfassend zu den Themen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Absicherung. Die Kunden nutzen auch im 

Online-Zeitalter gerne den persönlichen Kontakt zu dem gut ausgebildeten Team.  

Anlässlich des Geschäftsstellenjubiläums überreichte Sparkassendirektor Georg Straub zusammen mit 

Geschäftsstellenleiter Martin Schiefhauer einen Spendenscheck über 500 Euro an den Hohenrother 

Bürgermeister Georg Straub.  

“Wir freuen uns sehr, dass die Sparkasse in Hohenroth schon seit so langer Zeit für die Menschen vor Ort ist und 

sie in ihren Finanzangelegenheiten begleitet“, so Bürgermeister Straub. „Wir sind sehr dankbar, dass Sie nicht 

nur in finanziellen Dingen für die Menschen da sind, sondern mit Ihrer Spende auch das Miteinander in der 

Gemeinde fördern.“ Mit der Spende wird das aktuelle Projekt „Mehrgenerationenplatz“ gefördert. Hierbei wird der 

ehemalige Spielplatz am Veitsberg zu einem phantasievollen Treffpunkt für Jung und Alt umgestaltet. Die 

Planungen dafür laufen bereits seit einigen Monaten. Von den verschiedensten Spielgeräten für alle 

Altersgruppen bis hin zu Sitzgelegenheiten soll der Platz für alle Bürger ein Anziehungspunkt werden. 

Direktor Georg Straub (2. v. rechts) und Geschäftsstellenleiter Martin Schiefhauer (Mitte) überreichten anlässlich 

des 25-jährigen Geschäftsstellenjubiläums der Sparkasse in Hohenroth einen Spendenscheck zu Gunsten der 

Gemeinde an Bürgermeister Georg Straub (2. v. links). Mit ihnen freuen sich Servicebetreuer Simon Mölter (links) 

und Gebietsdirektor Thomas Kirchner (rechts).



 

 
 

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zum Oktoberfest, 
Kirchweihessen und Preisschafkopfturnier ins Seeheim ein. 

 

Oktoberfest 
am 17. Oktober 2015 ab 18:00 Uhr 

 
Bei zünftiger Live-Musik werden bayerische 

 Spezialitäten serviert. 
 

- ohne Voranmeldung - 
 

Gänseessen 
am 7. November 2015 ab 18:00 Uhr 

 

Zur Auswahl stehen Gerichte von der Gans, 
 vom Wild und vom Schwein. 

Tischreservierung bei: 
Guido Kaiser, Tel: 09771/98845 

- nur mit Voranmeldung - 
 

Am 30. Dezember 2015 beginnt um 19.30 Uhr  
das alljährliche Preisschafkopfturnier. 

 
Wir bedanken uns         -lich bei allen Helfern/innen und 

Kuchenbäckern/innen  für die Unterstützung am 
diesjährigen Seefest. 



  

                    DDie                                                                                  
    

DDJK LLEEUTERSHAUSEN    
  

lläädt ein zum  
  

KKesselfleischessen  

  

     
  

Am Samstag, den 10.10.2015 ab 17.30 Uhr  
findet im Sportheim der DJK das traditionelle 

Kesselfleischessen statt.  
 

Für diejenigen, denen etwas anderes lieber ist, gibt es  
Bratwurst – Currywurst - Pommes Frites 

 

NNix  wwie ab,  dder 
SSportverein 
mmacht sei´ 

GGreedlfläsch  



        Demnächst finden die Heimspiele auf dem        
Sportplatz der DJK Leutershausen statt: 

 
03.10.2015 17.30 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. III FC Großwenkheim II 

    
18.10.2015 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II TSV Stetten/Rhön 

 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  1.FC Bad Brückenau 
    

31.10.2015 12.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II TSV Mühlfeld 
 14.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. DJK Waldberg 
    

14.11.2015 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. III RSV Wollbach/NES II 
    

22.11.2015 12.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II DJK-FV Oberfladungen 
 14.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  FC Thulba 
    

06.03.2016 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. III FC Bayern Fladungen II 
 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  TSV Großbardorf II 
    

20.03.2016 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II DJK Frickenhsn./DJK MET II 
 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  TSV Rannungen 
    

03.04.2016 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II DJK Schönau/Brend 
 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  1.FC 1906 Bad Kissingen 
    

17.04.2016 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. II DJK Unterw.br./SV Frankenh.  II 
 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  VfB Burglauer 
    

24.04.2016 13.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn. III FC Hendungen II 
 15.00 Uhr SV Burgw./DJK Leutershsn.  FC Strahlungen 

 
Tischtennis-Heimspiele unserer Bezirksligamannschaft in der 

Sporthalle der DJK Leutershausen: 
 

25.09.2015 20.00 Uhr DJK Leutershausen I TSV Bad Königshofen II 
    

14.11.2015 19.00 Uhr DJK Leutershausen I TG Zell 1862 
    

28.11.2015 15.00 Uhr DJK Leutershausen I VfL Mönchberg 
 19.00 Uhr DJK Leutershausen I TV 1884 Marktheidenfeld 
    

19.12.2015 19.00 Uhr DJK Leutershausen I TSV Eintracht Eschau II 
    

13.02.2016 19.00 Uhr DJK Leutershausen I SV Hörstein II 
    

27.02.2016 19.00 Uhr DJK Leutershausen I DJK Niedernberg 
    

09.04.2016 19.00 Uhr DJK Leutershausen I SB Versbach III 
    

16.04.2015 19.00 Uhr DJK Leutershausen I TG Würzburg 1848 
 



 
 

______________Mitglied im NBMB_____________ 
 
Dirigent: Michael Baumgart, Tel. 0160/99134373 
1. Vorsitzender: Elmar Straub, Tel. 2424 2. Vorsitzender: Wilfried Fleckenstein, Tel. 3003 
Kassier: Tim Bömmel, Tel. 0172/9467220 Schriftführerin: Sabine Zirkenbach, Tel. 631671 
www.musikverein-hohenroth.de 
 
 
Auch in diesem Jahr fand im Musikheim die musikalische 
Abendstunde der Blockflöten und Querflöten (Ausbilder Tanja 

Schmitt und Maria Dees) 
sowie der Vorspielabend 
der Klarinetten (Ausbilder 
Michael Baumgart) und 
Schlagzeuger (Ausbilder 
Adrian Blümm) statt. An 
diesen Abenden zeigten 
unsere Jüngsten ihren Eltern, Großeltern und Bekannten, was 
sie im letzten Jahr gelernt haben. 

 
___________________________________________________ 

 
 

Die traditionelle italienische Nacht des Musik-
vereins Hohenroth musste schon des Öfteren 
wegen schlechten Wetters in das Musikheim 
verlegt werden. In diesem Jahr aber wurden alle 
Bedingungen, die man an ein solches Sommer-
nachtsfest knüpft, vor allem was das Wetter 
angeht, be-
stens erfüllt. 
Der Duft von 
frischer Pizza 
ließ auch 

Ortsunkundige die idyllischen Terrassen hinter dem Musikheim 
schnell finden. Sie waren an diesem Abend „ausgebucht“. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgten, wie sollte es auch an-
ders sein, Musikanten der Musikkapelle Hohenroth unter Leitung 
von Michael Baumgart. Natürlich gab es neben Pizza weitere 
kulinarische Leckerbissen und die dazu passenden Getränke. 
Nach Sonnenuntergang wurde die gesamte Szenerie in eine dezente Beleuchtung getaucht und 
ein Lagerfeuer entfacht. Bei so viel Romantik machten sich viele der zahlreichen Gäste erst spät 
auf den Heimweg.  
Für den gelungenen Abend möchten wir uns bei allen Gästen bedanken. 

___________________________________________________ 
 
 

Unsere weiteren musikalischen Termine: 
11.10. Fränkischer Nachmittag an der Kirche  
28.11. Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am 13.12.2015 um 18.00 Uhr 
in der St. Bonifatiuskirche 

Windshausen 
 

BEST OF – Konzert zum 5-jährigen 
Dirigentenjubiläum von André Weber 

 
Männerschola unter der Leitung von 

Franz Kissner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Eintritt ist frei + Glühweinverkauf nach dem 
Konzert! Nähere Infos auch im Internet unter 

www.mv-windshausen.jimdo.de 
 



 

 

 

Einladung zur Dorfmeisterschaft 
 im Luftgewehrschießen 

 
Der Schützenverein Hubertus Hohenroth lädt jeden Interessenten ab 12 Jahre zur 
Dorfmeisterschaft im Luftgewehrschießen in den Schützensaal im Bürgerhaus ein. 

Die Schießtage sind wie folgt:  
 

Di. 01.12.2015   jeweils ab     Do. 03.12.2015 
Di. 08.12.2015   19.30 Uhr     Fr. 11.12.2015 

 
Startpreise:  Pro Mannschaft (3 Personen)    9,00 € 
   Tagespreis 5 Schuss auf Glücksscheibe 2,00 € 
   Zusatzpreis je Schuss      0,50 € 
 

Teilnahme: Es können nur Mannschaften teilnehmen. Ausgenommen hiervon ist das Preisschießen auf den 
Zusatzpreis, hier können nur Einzelschützen (auch aus den Mannschaften) teilnehmen. Eine Mannschaft 
besteht aus 3 Personen. Pro Person werden 10 Schuss mit dem Luftgewehr auf Ringscheiben abgegeben. 
Scheiben, Munition und Gewehre werden vom Veranstalter gestellt. Die Auswertung erfolgt sofort durch eine 
elektronische Teilermessmaschine.  
 
Gewinne:    Mannschaft: 1. Preis ein Wanderpokal und 25,00 € Geldpreis 
       2.–6. Preis Sachpreise 

Einzel aus den Mannschaften:  1.-5. wertvolle Pokale 
Tagessieger:  5 Liter Bier  
Zusatzpreis:  lass Dich überraschen 

 
Preisverleihung:  Die Preisverleihung findet beim Schützentanz mit 

Königsproklamation und Ehrung der Vereinsmeister am 
09.01.2016 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt.  

 
 

auf Euer kommen freut sich der 
Schützenverein „Hubertus“ Hohenroth e.V. 

 
bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll 

an Hubert Stark Tel. 09771 - 4616 



Termine Fasching Leutershausen: 
Kartenvorverkauf ab 01.12.2015 
telefonisch bei Jürgen Schäfer 09771/996432 
oder per E-Mail: mjschaefer1@t-online.de 

23.01.2016 - 1. Büttenabend ab 19:30 Uhr 

        30.01.2016 - 2. Büttenabend ab 19:30 Uhr 

06.02.2016 – Kinderfasching Umzug 14:00 Uhr 

10.02.2016 – Heringsessen ab 18:00 Uhr  

 
 

 



Ausschreibung von Ausbildungsstellen 
Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d. Saale stellt zum 1. September 
2016 eine/n Auszubildende/n zur/m Verwaltungsfachangestellten ein. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Voraussetzung zur Einstellung ist die Mittlere Rei-
fe oder der mittlere Schulabschluss. Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inklusi-
ve letztem Schulzeugnis sind bis spätestens 5. Oktober 2015 bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Neustadt, -Personalstelle-, Goethestr. 1, 97616 Bad Neustadt a.d. 
Saale, personalstelle@bad-neustadt-vgem.de  einzureichen. 
 
Die Bauhofgemeinschaft Hohenroth – Salz – Schönau a. d. Brend stellt  
zum 1. September 2016 eine/n Auszubildende/n zur/m Straßenwärter/in  
ein. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Voraussetzung zur Einstellung ist der Qualifi-
zierende Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife bzw. ein vergleichbarer Schul-
abschluss. Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inklusive letztem Schulzeugnis 
sind bis spätestens 5. Oktober 2015 bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neu-
stadt, Goethestr. 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale, personalstelle@bad-neustadt-
vgem.de einzureichen. 
 
Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen 
Das Flüchtlingsthema ist  im Landkreis Rhön-Grabfeld täglich präsent und wird durch 
die Medien kommuniziert. Ziel ist, die Flüchtlinge zeitnah aus den Notunterkünften 
(ehemaliger „Diska“-Markt; Turnhallen) in dezentralen Unterkünften unterzubringen. 
Hierfür werden dringend geeignete Wohnungen gesucht. Das Landratsamt Rhön-
Grabfeld bittet geeignete Objekte zu melden, damit diese evtl. angemietet werden 
können. 
Zuständig für die dezentrale Unterbringung ist im Landratsamt Rhön-Grabfeld Herr 
Thomas Zirkler, Thomas.Zirkler@rhoen-grabfeld.de , Tel 94228. 
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Termine Entsorgung 
 
Problemmüllsammlung: 
Hohenroth, Bauhof am 5.10.2015 von 16.30 – 17.00 Uhr  
Leutershausen, Bushaltestelle am 2.11.2015 von 16.30 - 17.00 Uhr 
 
Restmüllabfuhr / Biotonne / Gelber Sack: 
Am 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. und 21.12.2015 
 
Papiersammlung - Papiertonne 
Für alle Ortsteile am 27.10., 24.11. und 21.12.2015 
 
Sperrmüll 
Entsorgung nach Terminvereinbarung  
Anmeldung unter Tel. 09771 688482-0, Mo-Fr 8.00 – 12.30 Uhr 
oder per mail an: abfallwirtschaft@rhoen-grabfeld.de 
 
Kühlschränke und Gefriertruhen 
Kostenlose Abholung nach Terminvereinbarung Tel. 09761/6729,  
Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr oder kostenlose Abgabe an den 
Wertstoffhöfen im Landkreis (z.B. Brendlorenzen, Am Aspen 1) 
 
Bauschutt 
Mineralischer Bauschutt – Fa. Adolf Steinbach, Salz,  
Tel. 62 12 32, bei Rückfragen zur Bauschuttentsorgung hilft ihnen die Verwaltungs-
gemeinschaft unter Tel. 61 60 20 gerne weiter 
 
weitere Infos: 
Wertstoffzentrum, Am Aspen 1, Bad Neustadt 
Tel. 09771 63690-0, Öffnungszeiten:  Di-Fr 13.00 – 17.00 Uhr 
Samstag s. Wertstoff- und Abfallkalender 2015  
 
Beratung Kunden 
Tel. 09771 63690-11 /-19 u. www.abfallinfo-rhoen-grabfeld.de  
 
Blutspendetermine 
s. örtliche Presse oder im Internet unter www.spende-blut.com oder 
gebührenfreie Hotline 08 00/11 94 911 



 
Der nächste Winter kommt bestimmt… 

 
Natürliche Ofenanzünder  
Zum Ofen und Grill anzünden 
225 Stück  25.00€ 

Stückpreis 0,11€ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Zudem bieten wir folgende Leistungen an 
� Verkauf und Insalation von Rauchwarnmelder 
� Reinigung von Holzöfen und Ölheizungen 
� Erstellung von Energieausweisen                         

für Vermietung und Verkauf 
� Kamintürchen aus Edelstahl und Rohrbuchse           

bei Bedarf mit Einbau 
 
 

 

 
 
Gerd Werner 
Kaminkehrermeister 
Fachkraft für 
Rauchwarnmelder 
Heckenweg 1 
97618 Hohenroth 
 

 
 
Tel 09771/9178915 
Fax09771/9178949 
Mobil 0151/56086495 
Email 
info@unserschlotfeger.de 



 
Gemeinde Hohenroth 
Wer, Wann, Wo?  
Amtsstunden des Bürgermeisters 

 Rathaus  
Hohenroth 

Dienstzimmer 
Leutershausen 
Gemeindehaus

Dienstzimmer 
Windhausen 
Gemeinschaftshaus

TelNr.:   2044   8503   5609 

Montag 17:00 - 18:30 Uhr   

Donnerstag 17:00 - 17:30 Uhr 17:45 - 18:15 Uhr 18:30 - 19:00 Uhr 

 
Bürgermeister  Tel.: 2044, mobil: 0176 300 901 50, Fax: 5467 
   Mail: buergermeister@hohenroth.de 
Haus für Kinder Hohenroth:      2879       Fax:    630390 
   Windshausen:  8431       Fax:    6305388 
   Mail: haus-fuer-kinder@hohenroth.de 
 
Edmund-Grom-Volksschule       Tel. 635810       Fax: 6358129 
   Mail: buero@vs-hohenroth.de 

 
Bauhofgemeinschaft  Tel.:  99 41 09 
Bauhofleiter T. Griebel     mobil: 0176 30 09 01 30 
Wassermeister Väthröder mobil: 0160 90 61 87 33 
 

 
Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Fax: 6160-66     Mail        mail@bad-neustadt-vgem.de 

                                       Internet  www.bad-neustadt-vgem.de 
Bürgerbüro:  Tel.: 61 60 70 
Öffnungszeiten: Montag u. Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
 Mittwoch u. Freitag  08:00 bis 12:30 Uhr 
 Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Verwaltung:  Tel.: 61 60 0 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag  08:00 bis 12:30 Uhr 
  Dienstag  14:00 bis 16:30 Uhr 
 Donnerstag  14:00 bis 17:30 Uhr 



 
 

 
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Neustadt a.d. Saale können sich in allen Angelegenheiten der Rentenversiche-
rung, z. B. 
 
- Rentenantragstellung 
- Kontenklärungsverfahren 
- Beratungen usw. 
 
an das Renten- und Sozialamt der VG wenden. 
 

Termine können unter Tel. 6160-14, Frau Volkheimer vereinbart werden 
 

 
 
 
 
 
 

Das Mitteilungsblatt erscheint vierteljährlich am Anfang der Monate 
 

Januar, April, Juli und Oktober 
 

Es wird kostenlos in Hohenroth verteilt und ist veröffentlicht unter 
www.hohenroth.de  

 Herausgeber: Gemeinde Hohenroth 

 Redaktion: Heike Kaiser – Erwin Kruczek 

 Herstellung: kraus print u. media GmbH&Co.KG, Wülfershausen 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:     1. Dezember 2015  

Redaktionsanschrift:  
Erwin Kruczek, Ebersbacher Straße 11, Windshausen, Tel. 97249 
Heike Kaiser, Raiffeisenstraße 14, Hohenroth, Tel. 1646 
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